DOSB-Lizenzen

1. Beantragung einer DOSB-Lizenz 

1. a) Zur Beantragung einer DOSB-Lizenz aufgrund einer bestandenen Prüfung aus 

1. a) diesem oder letztem Jahr senden Sie uns bitte:

· eine Kopie des Prüfungszeugnisses 

· eine formlose, einmalige Einzugsermächtigung über die Ausstellungsgebühr von 12,59 € 

· Ihre aktuelle Adresse

· ein Passbild (falls gewünscht)

1. b) Zur Beantragung einer DOSB-Lizenz aufgrund einer länger zurückliegenden 

1. b) Prüfung senden Sie uns bitte:

· die unter a) angegebenen Unterlagen sowie zusätzlich

· Fortbildungsbescheinigungen über die geforderte Anzahl an Lerneinheiten im Original (siehe 2.)

2. Verlängerung einer DOSB-Lizenz

Zur Verlängerung der DOSB-Lizenz senden Sie uns bitte:

· die DOSB-Lizenz im Original

· eine formlose, einmalige Einzugsermächtigung über die Verlängerungsgebühr von 6,59 €

· Ihre aktuelle Adresse 

· Fortbildungsbescheinigungen über die geforderte Anzahl an Lerneinheiten im Original

Die geforderte Anzahl an Lerneinheiten ergibt sich wie folgt:
· Innerhalb der Gültigkeit von 4 Jahren (Trainer A: 2 Jahre) oder ab Prüfungsdatum müssen 15 Lerneinheiten Fortbildung nachgewiesen werden. 

· Zur Verlängerung von Lizenzen, die länger als ein halbes Jahr abgelaufen sind, müssen 30 Lerneinheiten Fortbildung nachgewiesen werden.

· Bei Überschreitung der Gültigkeit um mehr als 5 Jahre müssen 45 Lerneinheiten Fortbildung nachgewiesen werden. 

Diese müssen aus den letzten 4 Jahren (Trainer A: 2 Jahre) stammen. Eine Lerneinheit (LE) umfasst 45 Minuten.

3. Trainerfortbildungen

Aktuelle Termine von anerkannten Trainerfortbildungen finden Sie in den „Grünen Seiten“ des Pferdesport JOURNALS oder unter www.psv-hessen.de.
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